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einem anderen Arbeitgeber oder selbstständige Tätigkeit nach Satz 1 bedürfen
der Zustimmung des Arbeitgebers. 4Dieser kann sie nur innerhalb von vier
Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen.

(5) 1Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann eine Verringerung
der Arbeitszeit und ihre Verteilung beantragen. 2Der Antrag kann mit der
schriftlichen Mitteilung nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 verbunden werden.
3Über den Antrag sollen sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer oder die
Arbeitnehmerin innerhalb von vier Wochen einigen. 4Lehnt der Arbeitgeber
den Antrag ab, so hat er dies dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin
innerhalb der Frist nach Satz 3 mit einer Begründung mitzuteilen. 5Unberührt
bleibt das Recht, sowohl die vor der Elternzeit bestehende Teilzeitarbeit unver-
ändert während der Elternzeit fortzusetzen, soweit Absatz 4 beachtet ist, als
auch nach der Elternzeit zu der Arbeitszeit zurückzukehren, die vor Beginn der
Elternzeit vereinbart war.

(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann gegenüber dem Ar-
beitgeber, soweit eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, unter den
Voraussetzungen des Absatzes 7 während der Gesamtdauer der Elternzeit zwei-
mal eine Verringerung seiner oder ihrer Arbeitszeit beanspruchen.

(7) 1 Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende
Voraussetzungen:
1. Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Personen in

Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen,

2. das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen besteht ohne
Unterbrechung länger als sechs Monate,

3. die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für mindestens zwei
Monate auf einen Umfang von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 32
Wochenstunden im Durchschnitt des Monats verringert werden,

4. dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen und
5. der Anspruch auf Teilzeit wurde dem Arbeitgeber

a) für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes
sieben Wochen und

b) für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten
achten Lebensjahr des Kindes 13 Wochen

vor Beginn der Teilzeittätigkeit schriftlich mitgeteilt.
2Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten Arbeitszeit
enthalten. 3Die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit soll im
Antrag angegeben werden. 4Falls der Arbeitgeber die beanspruchte Verringe-
rung oder Verteilung der Arbeitszeit ablehnt, muss die Ablehnung innerhalb
der in Satz 5 genannten Frist und mit schriftlicher Begründung erfolgen. 5Hat
ein Arbeitgeber die Verringerung der Arbeitszeit
1. in einer Elternzeit zwischen der Geburt und dem vollendeten dritten Le-

bensjahr des Kindes nicht spätestens vier Wochen nach Zugang des Antrags
oder

2. in einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten
achten Lebensjahr des Kindes nicht spätestens acht Wochen nach Zugang des
Antrags

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz § 15 BEEG 9a
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schriftlich abgelehnt, gilt die Zustimmung als erteilt und die Verringerung der
Arbeitszeit entsprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-
nehmers als festgelegt. 6Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer über die Verteilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 5
Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht innerhalb der in Satz 5 genannten
Fristen die gewünschte Verteilung schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der
Arbeitszeit entsprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-
nehmers als festgelegt. 7 Soweit der Arbeitgeber den Antrag auf Verringerung
oder Verteilung der Arbeitszeit rechtzeitig ablehnt, kann die Arbeitnehmerin
oder der Arbeitnehmer Klage vor dem Gericht für Arbeitssachen erheben.

§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit. (1) 1Wer Elternzeit beanspruchen
will, muss sie
1. für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes spätes-

tens sieben Wochen und
2. für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten

achten Lebensjahr des Kindes spätestens 13 Wochen
vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen. 2Verlangt die
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Elternzeit nach Satz 1 Nummer 1,
muss sie oder er gleichzeitig erklären, für welche Zeiten innerhalb von zwei
Jahren Elternzeit genommen werden soll. 3Bei dringenden Gründen ist aus-
nahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich. 4Nimmt die Mutter die
Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutter-
schutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes1) auf den Zeit-
raum nach Satz 2 angerechnet. 5Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss
an einen auf die Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, werden die Zeit
der Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes und
die Zeit des Erholungsurlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 2 ange-
rechnet. 6 Jeder Elternteil kann seine Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen;
eine Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit der Zustimmung des
Arbeitgebers möglich. 7Der Arbeitgeber kann die Inanspruchnahme eines
dritten Abschnitts einer Elternzeit innerhalb von acht Wochen nach Zugang
des Antrags aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen, wenn dieser
Abschnitt im Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten
achten Lebensjahr des Kindes liegen soll. 8Der Arbeitgeber hat dem Arbeitneh-
mer oder der Arbeitnehmerin die Elternzeit zu bescheinigen. 9Bei einem
Arbeitgeberwechsel ist bei der Anmeldung der Elternzeit auf Verlangen des
neuen Arbeitgebers eine Bescheinigung des früheren Arbeitgebers über bereits
genommene Elternzeit durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer vor-
zulegen.

(2) Können Arbeitnehmerinnen aus einem von ihnen nicht zu vertretenden
Grund eine sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist des § 3 Absatz 2 und 3
des Mutterschutzgesetzes anschließende Elternzeit nicht rechtzeitig verlangen,
können sie dies innerhalb einer Woche nach Wegfall des Grundes nachholen.

(3) 1Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Ab-
satz 2 verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. 2Die vorzeitige
Beendigung wegen der Geburt eines weiteren Kindes oder in Fällen besonderer
Härte, insbesondere bei Eintritt einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung

1) Nr. 9.

9a BEEG § 16 Besonderer Arbeitnehmerschutz
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oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes der berechtigten Person oder bei
erheblich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz der Eltern nach Inanspruchnah-
me der Elternzeit, kann der Arbeitgeber unbeschadet von Satz 3 nur innerhalb
von vier Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen.
3Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 des
Mutterschutzgesetzes auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig been-
det werden; in diesen Fällen soll die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber die
Beendigung der Elternzeit rechtzeitig mitteilen. 4Eine Verlängerung der El-
ternzeit kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel der Anspruchs-
berechtigten aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann.

(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei Wo-
chen nach dem Tod des Kindes.

(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer
oder die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.

§ 17 Urlaub. (1) 1Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem
Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden
vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. 2Dies gilt nicht,
wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin während der Elternzeit bei
seinem oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet.

(2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zu-
stehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig
erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden
oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.

(3) Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im
Anschluss an die Elternzeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber den noch
nicht gewährten Urlaub abzugelten.

(4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Eltern-
zeit mehr Urlaub erhalten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, kann der
Arbeitgeber den Urlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nach
dem Ende der Elternzeit zusteht, um die zu viel gewährten Urlaubstage
kürzen.

§ 18 Kündigungsschutz. (1) 1Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab
dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit verlangt worden ist, nicht kündigen.
2Der Kündigungsschutz nach Satz 1 beginnt
1. frühestens acht Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis zum vollendeten

dritten Lebensjahr des Kindes und
2. frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit zwischen dem dritten

Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes.
3Während der Elternzeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündi-
gen. 4 In besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung für zulässig
erklärt werden. 5Die Zulässigkeitserklärung erfolgt durch die für den Arbeits-
schutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.
6Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Ver-
waltungsvorschriften zur Durchführung des Satzes 4 erlassen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin-
nen
1. während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit leisten oder

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz §§ 17, 18 BEEG 9a
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2. ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen, Teilzeitarbeit leisten und Anspruch
auf Elterngeld nach § 1 während des Zeitraums nach § 4 Absatz 1 Satz 2, 3
und 5 haben.

§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit. Der Arbeitnehmer oder die
Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis zum Ende der Elternzeit nur unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.

§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, in Heimarbeit Beschäftigte.
(1) 1Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen im Sinne dieses Gesetzes. 2Die Elternzeit wird auf die
Dauer einer Berufsausbildung nicht angerechnet, es sei denn, dass während der
Elternzeit die Berufsausbildung nach § 7a des Berufsbildungsgesetzes oder
§ 27b der Handwerksordnung in Teilzeit durchgeführt wird. 3 § 15 Absatz 4
Satz 1 bleibt unberührt.

(2) 1Anspruch auf Elternzeit haben auch die in Heimarbeit Beschäftigten
und die ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes),
soweit sie am Stück mitarbeiten. 2 Für sie tritt an die Stelle des Arbeitgebers der
Auftraggeber oder Zwischenmeister und an die Stelle des Arbeitsverhältnisses
das Beschäftigungsverhältnis.

§ 21 Befristete Arbeitsverträge. (1) Ein sachlicher Grund, der die Befris-
tung eines Arbeitsverhältnisses rechtfertigt, liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer
oder eine Arbeitnehmerin zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers oder
einer anderen Arbeitnehmerin für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes nach
dem Mutterschutzgesetz1), einer Elternzeit, einer auf Tarifvertrag, Betriebsver-
einbarung oder einzelvertraglicher Vereinbarung beruhenden Arbeitsfreistel-
lung zur Betreuung eines Kindes oder für diese Zeiten zusammen oder für Teile
davon eingestellt wird.

(2) Über die Dauer der Vertretung nach Absatz 1 hinaus ist die Befristung
für notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig.

(3) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags muss kalendermäßig be-
stimmt oder bestimmbar oder den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwe-
cken zu entnehmen sein.

(4) 1Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von mindestens drei Wochen, jedoch frühestens zum Ende der
Elternzeit, kündigen, wenn die Elternzeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers
vorzeitig endet und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die vorzeitige
Beendigung der Elternzeit mitgeteilt hat. 2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn der
Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung der Elternzeit in den Fällen des § 16
Absatz 3 Satz 2 nicht ablehnen darf.

(5) Das Kündigungsschutzgesetz2) ist im Falle des Absatzes 4 nicht anzuwen-
den.

(6) Absatz 4 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich ausgeschlossen
ist.

1) Nr. 9.
2) Nr. 25.

9a BEEG §§ 19–21 Besonderer Arbeitnehmerschutz
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(7) 1Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die
Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen abgestellt, so
sind bei der Ermittlung dieser Zahl Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die
sich in der Elternzeit befinden oder zur Betreuung eines Kindes freigestellt sind,
nicht mitzuzählen, solange für sie aufgrund von Absatz 1 ein Vertreter oder eine
Vertreterin eingestellt ist. 2Dies gilt nicht, wenn der Vertreter oder die Ver-
treterin nicht mitzuzählen ist. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn
im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der
Arbeitsplätze abgestellt wird.

Abschnitt 4. Statistik und Schlussvorschriften

§ 22 Bundesstatistik. (1) 1Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Geset-
zes sowie zu seiner Fortentwicklung sind laufende Erhebungen zum Bezug von
Elterngeld als Bundesstatistiken durchzuführen. 2Die Erhebungen erfolgen
zentral beim Statistischen Bundesamt.

(2) 1Die Statistik zum Bezug von Elterngeld erfasst vierteljährlich zum
jeweils letzten Tag des aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermo-
nate für Personen, die in einem dieser Kalendermonate Elterngeld bezogen
haben, für jedes den Anspruch auslösende Kind folgende Erhebungsmerkmale:
1. Art der Berechtigung nach § 1,
2. Grundlagen der Berechnung des zustehenden Monatsbetrags nach Art und

Höhe (§ 2 Absatz 1, 2, 3 oder 4, § 2a Absatz 1 oder 4, § 2c, die §§ 2d, 2e
oder § 2f),

3. Höhe und Art des zustehenden Monatsbetrags (§ 4a Absatz 1 und 2 Satz 1)
ohne die Berücksichtigung der Einnahmen nach § 3,

4. Art und Höhe der Einnahmen nach § 3,
5. Inanspruchnahme der als Partnerschaftsbonus gewährten Monatsbeträge nach

§ 4b Absatz 1 und der weiteren Monatsbeträge Elterngeld Plus nach § 4c
Absatz 2,

6. Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags,
7. Geburtstag des Kindes,
8. für die Elterngeld beziehende Person:

a) Geschlecht, Geburtsjahr und -monat,
b) Staatsangehörigkeit,
c) Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt,
d) Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen El-

ternteil,
e) Vorliegen der Voraussetzungen nach § 4c Absatz 1 Nummer 1 und
f) Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder.

2Die Angaben nach den Nummern 2, 3, 5 und 6 sind für jeden Lebensmonat
des Kindes bezogen auf den nach § 4 Absatz 1 möglichen Zeitraum des
Leistungsbezugs zu melden.

(3) Hilfsmerkmale sind:
1. Name und Anschrift der zuständigen Behörde,

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz § 22 BEEG 9a
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2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der für
eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person und

3. Kennnummer des Antragstellers oder der Antragstellerin.

§ 23 Auskunftspflicht; Datenübermittlung an das Statistische Bundes-
amt. (1) 1 Für die Erhebung nach § 22 besteht Auskunftspflicht. 2Die Angaben
nach § 22 Absatz 4 Nummer 2 sind freiwillig. 3Auskunftspflichtig sind die nach
§ 12 Absatz 1 zuständigen Stellen.

(2) 1Der Antragsteller oder die Antragstellerin ist gegenüber den nach § 12
Absatz 1 zuständigen Stellen zu den Erhebungsmerkmalen nach § 22 Absatz 2
und 3 auskunftspflichtig. 2Die zuständigen Stellen nach § 12 Absatz 1 dürfen
die Angaben nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 und Absatz 3 Satz 1
Nummer 4, soweit sie für den Vollzug dieses Gesetzes nicht erforderlich sind,
nur durch technische und organisatorische Maßnahmen getrennt von den
übrigen Daten nach § 22 Absatz 2 und 3 und nur für die Übermittlung an das
Statistische Bundesamt verwenden und haben diese unverzüglich nach Über-
mittlung an das Statistische Bundesamt zu löschen.

(3) Die in sich schlüssigen Angaben sind als Einzeldatensätze elektronisch bis
zum Ablauf von 30 Arbeitstagen nach Ablauf des Berichtszeitraums an das
Statistische Bundesamt zu übermitteln.

§ 24 Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen durch
das Statistische Bundesamt. 1Zur Verwendung gegenüber den gesetzgeben-
den Körperschaften und zu Zwecken der Planung, jedoch nicht zur Regelung
von Einzelfällen, übermittelt das Statistische Bundesamt Tabellen mit statisti-
schen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall aus-
weisen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden.
2Tabellen, deren Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, dürfen nur
dann übermittelt werden, wenn sie nicht differenzierter als auf Regierungs-
bezirksebene, im Falle der Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind.

§ 24a Übermittlung von Einzelangaben durch das Statistische Bun-
desamt. (1) 1Zur Abschätzung von Auswirkungen der Änderungen dieses
Gesetzes im Rahmen der Zwecke nach § 24 übermittelt das Statistische
Bundesamt auf Anforderung des fachlich zuständigen Bundesministeriums die-
sem oder von ihm beauftragten Forschungseinrichtungen Einzelangaben ab
dem Jahr 2007 ohne Hilfsmerkmale mit Ausnahme des Merkmals nach § 22
Absatz 4 Nummer 3 für die Entwicklung und den Betrieb von Mikrosimulati-
onsmodellen. 2Die Einzelangaben dürfen nur im hierfür erforderlichen Um-
fang und mittels eines sicheren Datentransfers übermittelt werden.

(2) 1Bei der Verarbeitung der Daten nach Absatz 1 ist das Statistikgeheimnis
nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes zu wahren. 2Dafür ist die Trennung von
statistischen und nichtstatistischen Aufgaben durch Organisation und Verfahren
zu gewährleisten. 3Die nach Absatz 1 übermittelten Daten dürfen nur für die
Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt wurden. 4Die übermittelten
Einzeldaten sind nach dem Erreichen des Zweckes zu löschen, zu dem sie
übermittelt wurden.

(3) 1Personen, die Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben nach
Absatz 1 Satz 1 sind, unterliegen der Pflicht zur Geheimhaltung nach § 16
Absatz 1 und 10 des Bundesstatistikgesetzes. 2 Personen, die Einzelangaben nach

9a BEEG §§ 23–24a Besonderer Arbeitnehmerschutz
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Absatz 1 Satz 1 erhalten sollen, müssen Amtsträger oder für den öffentlichen
Dienst besonders Verpflichtete sein. 3Personen, die Einzelangaben erhalten
sollen und die nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichtete sind, sind vor der Übermittlung zur Geheimhaltung zu verpflich-
ten. 4 § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März
1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom
15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, gilt in der jeweils
geltenden Fassung entsprechend. 5Die Empfängerinnen und Empfänger von
Einzelangaben dürfen aus ihrer Tätigkeit gewonnene Erkenntnisse nur für die
in Absatz 1 genannten Zwecke verwenden.

§ 24b Elektronische Unterstützung bei der Antragstellung. (1) 1Zur
elektronischen Unterstützung bei der Antragstellung kann der Bund ein Inter-
netportal einrichten und betreiben. 2Das Internetportal ermöglicht das elektro-
nische Ausfüllen der Antragsformulare der Länder sowie die Übermittlung der
Daten aus dem Antragsformular an die nach § 12 zuständige Behörde. 3Zustän-
dig für Einrichtung und Betrieb des Internetportals ist das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 4Die Ausführung dieses Gesetzes
durch die nach § 12 zuständigen Behörden bleibt davon unberührt.

(2) 1Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist
für das Internetportal datenschutzrechtlich verantwortlich. 2Für die elektro-
nische Unterstützung bei der Antragstellung darf das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend die zur Beantragung von Elterngeld
erforderlichen personenbezogenen Daten sowie die in § 22 genannten statisti-
schen Erhebungsmerkmale verarbeiten, sofern der Nutzer in die Verarbeitung
eingewilligt hat. 3Die statistischen Erhebungsmerkmale einschließlich der zur
Beantragung von Elterngeld erforderlichen personenbezogenen Daten sind
nach Beendigung der Nutzung des Internetportals unverzüglich zu löschen.

§ 25 Datenübermittlung durch die Standesämter. Beantragt eine Person
Elterngeld, so darf das für die Entgegennahme der Anzeige der Geburt zustän-
dige Standesamt der nach § 12 Absatz 1 zuständigen Behörde die erforderlichen
Daten über die Beurkundung der Geburt eines Kindes elektronisch übermit-
teln, wenn die antragstellende Person zuvor in die elektronische Datenüber-
mittlung eingewilligt hat.

§ 26 Anwendung der Bücher des Sozialgesetzbuches. (1) Soweit dieses
Gesetz zum Elterngeld keine ausdrückliche Regelung trifft, ist bei der Aus-
führung des Ersten, Zweiten und Dritten Abschnitts das Erste Kapitel des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden.

(2) § 328 Absatz 3 und § 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gelten
entsprechend.

§ 27 Sonderregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie. (1) 1Übt
ein Elternteil eine systemrelevante Tätigkeit aus, so kann sein Bezug von
Elterngeld auf Antrag für die Zeit vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2020
aufgeschoben werden. 2Der Bezug der verschobenen Lebensmonate ist spätes-
tens bis zum 30. Juni 2021 anzutreten. 3Wird von der Möglichkeit des Auf-
schubs Gebrauch gemacht, so kann das Basiselterngeld abweichend von § 4
Absatz 1 Satz 2 und 3 auch noch nach Vollendung des 14. Lebensmonats
bezogen werden. 4 In der Zeit vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2021 entstehende

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz §§ 24b–27 BEEG 9a
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Lücken im Elterngeldbezug sind abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 4 unschäd-
lich.

(2) 1 Für ein Verschieben des Partnerschaftsbonus genügt es, wenn nur ein
Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt. 2Hat der Bezug des Partner-
schaftsbonus bereits begonnen, so gelten allein die Bestimmungen des Absatzes
3.

(3) Liegt der Bezug des Partnerschaftsbonus ganz oder teilweise vor dem
Ablauf des 23. September 2022 und kann die berechtigte Person die Voraus-
setzungen des Bezugs aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht einhalten,
gelten die Angaben zur Höhe des Einkommens und zum Umfang der Arbeits-
zeit, die bei der Beantragung des Partnerschaftsbonus glaubhaft gemacht wor-
den sind.

§ 28 Übergangsvorschrift. (1) Für die vor dem 1. September 2021 gebore-
nen oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder ist dieses Gesetz
in der bis zum 31. August 2021 geltenden Fassung weiter anzuwenden.
[Abs. 1a ab 1.4.2024:]
(1a) Für die nach dem 31. August 2021 und vor dem 1. April 2024 geborenen oder

mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder ist dieses Gesetz in der bis zum
31. März 2024 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(1a) [ab 1.4.2024: (1b)] Soweit dieses Gesetz Mutterschaftsgeld nach dem
Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder nach dem Zweiten Gesetz über die
Krankenversicherung der Landwirte in Bezug nimmt, gelten die betreffenden
Regelungen für Mutterschaftsgeld nach der Reichsversicherungsordnung oder
nach dem Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte entsprechend.

(2) Für die dem Erziehungsgeld vergleichbaren Leistungen der Länder sind
§ 8 Absatz 1 und § 9 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) 1 § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 4 in der Fassung des Artikels 36 des
Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen
anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 29. Februar 2020 begin-
nen. 2 § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 36 des Gesetzes
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen anzuwen-
den, die Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. 3§ 1
Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c in der Fassung des Artikels 12
Nummer 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) ist für Ent-
scheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Mai 2022
beginnen.

(4) 1 § 9 Absatz 2 und § 25 sind auf Kinder anwendbar, die nach dem
31. Dezember 2021 geboren oder nach dem 31. Dezember 2021 mit dem Ziel
der Adoption aufgenommen worden sind. 2Zur Erprobung des Verfahrens
können diese Regelungen in Pilotprojekten mit Zustimmung des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern, für Bau
und Heimat auf Kinder, die vor dem 1. Januar 2022 geboren oder vor dem
1. Januar 2022 zur Adoption aufgenommen worden sind, angewendet werden.

9a BEEG § 28 Besonderer Arbeitnehmerschutz


